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und zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts gewährt 
wird, als Kriegsverbrechen in das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
aufgenommen wurden, 

 betonend, dass die Staaten die Verantwortung für die Einhaltung ihrer einschlägigen 
Verpflichtungen tragen, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, eingehende Ermittlungen an-
zustellen und die für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, um diese Verbrechen zu verhüten, ihre 
Wiederholung zu verhindern und dauerhaften Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit und Aus-
söhnung herbeizuführen, und in dieser Hinsicht bekräftigend, dass der Straflosigkeit für 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, einschließlich Angriffen auf humani-
täres Personal, ein Ende gesetzt werden muss, 

 betonend, dass der Kampf gegen die Straflosigkeit und zur Sicherstellung von Re-
chenschaft für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und 
andere ungeheuerliche Verbrechen durch die diesbezügliche Arbeit und die strafrechtliche 
Verfolgung dieser Verbrechen im Rahmen des internationalen Strafjustizsystems, der Ad-
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und die Vertragsstaaten nachdrücklich auffordert, Maßnahmen zu ergreifen, um seine wirk-
same Durchführung zu ermöglichen;  

 7. ersucht den Generalsekretär, in allen seinen landesspezifischen Lageberichten 
und anderen einschlägigen Berichten, die den Schutz von Zivilpersonen behandeln, auf die 
Frage der Sicherheit des humanitären Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals einzugehen, namentlich auf konkrete Gewalthandlungen 


